
232 23  J U I L L E T  1868

151
E 2300 Paris 21

Le Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern, 
au Président de la Confédération, J. Dubs

RP Paris, 23. Juli 1868

1. Ich habe Ihnen mit Depesche vom 13 d. M.1 umständlich die Unterredung 
mitgetheilt, welche ich im Sinn des v. Bundesrath erhaltenen Auftrages2 mit Graf 
Golz gepflogen habe bezüglich der Differenzen, welche bei der lezten Konferenz 
in Berlin den Abschluss eines Handelsvertrages mit dem deutschen Zollverein 
verhindert haben.

Graf Golz hat noch am Tage vor seiner Abreise einen sehr einlässlichen Bericht 
an die Preussische Regierung abgesandt, der, wie mich Graf Solms versicherte, 
ganz mit den von mir dem Grafen Golz gemachten Eröffnungen in Einklang war 
u. worin lezterer unsrer Auffassungsweise in Betreff der bekannten Art. 9 u. 10 
des schweizerisch-französischen Vertrages beitrat.

Von Graf Solms, der desswegen vor einigen Tagen zu mir kam, konnte ich nun 
erfahren, dass der Stellvertreter des Grafen Bismark vorziehe, für einmal noch 
abzuwarten, ehe von preussischer Seite in dieser Angelegenheit Schritte gesche
hen, um so mehr, da das Zollparlament, welches den Vertrag zu ratifiziren hätte, 
voraussichtlich vor dem Frühjahr sich nicht wieder versammeln und Graf Bis
mark aus Gesundheitsrüksichten noch für einige Zeit der Theilnahme an den 
Ministerialberathungen sich enthalten werde.

Ich erwiederte Herrn Solms, dass ich nicht ermangeln werde, den Bundesrath 
von seiner konfidentiellen Mittheilung zu benachrichtigen. Im Übrigen werde er 
aus dem Rapporte von Graf Golz sich überzeugt haben, dass ich keineswegs auf 
besondere Beförderung gedrungen habe; sondern von der Ansicht ausgegangen 
sei, es könne ganz wohl ein gelegener Zeitpunkt für Erledigung abgewartet wer
den, da man sich inzwischen über den Modus vivendi verständigt habe.

Hr. Solms las mir dann noch diejenigen schriftlichen Erklärungen vor, welche in 
dieser Sache von Hr. Dr. Heer abgegeben worden sind, indem ihm alle bezügli
chen Akten v. Berlin in Abschrift mitgetheilt worden sind. Er ist persönlich ganz 
mit unsrer Ansicht einverstanden, und äusserte sich dahin, dass nach seiner Mei
nung alle Zweifel durch Unterzeichnung des Tarifs über Consumogebühren u. 
durch Promulgation in der französch. Gesezessammlung als widerlegt anzusehen 
seyen. Ich enthalte mich um so mehr jeder weitern Bemerkung, als ich in nicht fer
ner Zukunft Gelgenheit zu finden hoffe, persönlich die Sache zu besprechen. 
Vielleicht kommt Baden von selbst dazu, nicht länger der einzige Staat bleiben zu 
wollen, der einen Abschluss unmöglich machte. Gelegenheit zu einer solchen 
Erklärung könnten ihm andre Verhandlungen bieten.

2. Im Laufe nächster Woche kann ich Ihnen den Vertragsentwurf betreffend
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Vollziehung gerichtlicher Urtheile zusenden. Ich habe zulezt doch durchgedrun
gen mit dem Begehren, dass die Gerichte von Amtswegen Klagen, welche laut 
Vertrag nicht vor sie gehören, an d. competenten Gerichte zu weisen haben.
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Le Conseil fédéral aux Diplomates accrédités auprès du Conseil fédéral et aux
Agents diplomatiques suisses

Copie
N  Bern, 12. August 1868

Die in Genf unterm 22. August 18641 abgeschlossene Übereinkunft zur Ver
besserung des Loses verwundeter Militärs ist gegenwärtig in Folge der durch Arti
kel 5 ermöglichten nachträglichen Beitrittserklärungen von sämmtlichen euro
päischen Staten angenommen und dadurch zu einem Bestandtheil des allgemei
nen europäischen Völkerrechtes geworden.

Die dieser Übereinkunft folgenden kriegerischen Ereignisse des Jahres 1866 
sezten insbesondere die Wohlthat der zum Schuze der unglüklichen Verwunde
ten getroffenen Bestimmungen ins hellste Licht, und verschafften denselben auch 
die Anerkennung derjenigen Staten, welche mit ihrer Zustimmung bisher zurük- 
gehalten hatten. Die damals gemachten Erfahrungen erzeugten indess anderer
seits auch den Wunsch, die Grundsäze dieser Vereinbarung zu ergänzen u. zu 
erweitern.

Schon im August 18672 wandte sich in dieser Beziehung die Königlich italieni
sche Regierung an den schweizerischen Bundesrath und theilte ihm mit, dass sie 
insbesondere eine Ausdehnung der stipulirten Grundsäze auch auf den Seekrieg 
für notwendig erachte. Desgleichen wurde von verschiedenen Seiten eine weitere 
Ausdehnung der Neutralisation auf das sanitarische Personal und Material befür
wortet, von ändern Seiten hinwieder auch eine bessere Begränzung einzelner 
Bestimmungen der Konvention, wie namentlich der in Art. 5 u. 6 behandelten 
Dispensation von Truppeneinquartierungen und der Neutralisirung der Verwun
deten angeregt. Auch wurde in Folge einer Vereinigung von Repräsentanten der 
verschiedenen Hilfsvereine in Paris, als deren Organ das internationale Comité in 
Genf sich an den Bundesrath wandte, eine noch weiter gehende Revision der 
Konvention in Aussicht genommen, deren Zielpunkte hierorts als bekannt vor- 
ausgesezt werden dürfen.

Nachdem der Bundesrath sich durch vorläufige Erkundigungen überzeugt hat, 
dass bei den hohen Vertragsstaten Geneigtheit vorhanden sei, zum mindesten die 
für den Landkrieg festgesezten Grundsäze zum Schuze der Verwundeten unter
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